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und in Übereinstimmung mit dem Zentralvorstand der Indu
striegewerkschaft Bau — Holz folgendes angeordnet:

§ 1
Der.Abs. 1 des § 33 erhält folgende Fassung:
„(1) In Abrichtfräsmaschinen sind nur Messerwellen zu ver
wenden, die folgenden Forderungen gerecht werden:
1. Der Grundkörper muß eine zylindrische Form aufwei

sen.
2. Der Überstand der Messer über dem Grundkörper darf 

1 mm nicht überschreiten.
3. Die Messeraufnahmen sind entsprechend den Varian

ten a, b oder c der Anlage 5 auszuführen. Bei Neu- und 
Weiterentwicklungen ist ab 1. Januar 1979 die Messer
aufnahme mit Keilleiste (Variante a) auszuführen.

4. Bei gerader Anzahl der Messer darf die Massedifferenz 
gegenüberliegender Messer die maximale zulässige Ab
weichung der Messermassen nach Anlage 6 nicht über
schreiten. Bei ungerader Anzahl der Messer darf die 
Massedifferenz zwischen dem Messer mit der größten 
und dem Messer mit der kleinsten Masse die maximal 
zulässige Abweichung nach Anlage 6 nicht überschrei
ten.

Messerwellen, bei denen die Messer durch aufgeschraubje 
Klappen gehalten werden (Klappenmesserwellen), sind 
keine Sicherheitsmesserwellen. Maschinen mit derartigen 
Messerwellen sind bis zum 31. Dezember 1982 mit Sicher
heitsmesserwellen auszurüsten. Der Abstand der Tischlip
pen vom Schneidenflugkreis darf maximal 3 mm betragen. 
Die Tischlippen dürfen nicht beschädigt und bei Handvor
schub nicht ausgespart sein.“

§ 2
Die Arbeitsschutz- und Brandschutzanordnung 231/1 wird 

durch die Anlagen 5 und 6 ergänzt.

§3
Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

Berlin, den 20. Juni 1978

i Der Minister
für Bezirksgeleitete Industrie 

und Lebensmittelindustrie
I. V.: B u s c h m a n n4

Staatssekretär

Anlage 5

Anlage 6

Zulässige Masseabweichung 
von Messern einer Sicherheitsmesserwelle

maximale Abweichung der
Messerlänge in mm Messermassen in

103 2,0
103.. . ^ 165 1,75
165.. . ^ 260 1,5
260.. . iS 410 1,25
410.. . ^ 640- 1,0
640.. . <1 010 0,75

1 010 .. • ^1 610 0,5
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